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Gemeinde Ebsdorfergrund 
Ortsteil Wittelsberg 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
''Am Sportplatz'' 

180 
6r 

H 

II 

Maßstab 1: 500 

N 

t 
II 

l!I 1 

_..,... --

·-

--

) --

\ 

--

\ 

\ 

-- 65 -6 

M 

\ 

\ \ \ 
_& . \ 

\ .Ä"' 1 ,,,. 
\ 
\ 

Legende 

0 

I 

'---< 0 ' 
.8 -~- J 

\ff 
M M~ ll GJ~} 
0,4 ~ 
0 ,,_ /FD 
... 1 10-42° \ 0 

& ' 

59 

... 

0 ~ 

/ 
/ 

• , 
/ 

Flurt 

' • 

GEMEINDE 
EBSDORFERGRUND 

Renaturierung der Zwester Ohm - 2. Bauabschn itt 

Ent'llllicklung - Karte 3 

Maßstab • 1 : 20000 

Ausgleichsfläche • Großflächige extensiv genutzte Rinde1Weide 

• Festgelegter Verlauf der Gewässer 

- Umrandung 

• e Gehölze vorhanden 
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Zeichenerklärung 
Katasteramtliche Darstellungen 
Flurnummer U .1. 2 

U .2. ' 4 
U .3 0 

UA ---r 
1.2. 
1.2. 1. 
1.2.1.1. M 

1.2.2. 
1.2.2.1. 0,4 
1.2.2.2. 0,8 
1.2.2.3. FHmax:. 

"" 9,5m 

1.2.3. 
1.2.3.1. 0 
1.2.3.2. 

1.2.4 -1.2.5. 

.l .l 
1.2.5. 1. -l t-

TT 

• --• -
1.2.6. 
1.2.6.1. • -
1.2.6.2. 

Flurstücksnummer 
Polygonpunkt 
Vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzstein 

Planzejchen 
Art der baulichen Nutzung 
Gemischte Baufläche, ausschl ießl ich Wohngebäude zulässig 

Maß der baulichen Nutzung 
Grundflächenzahl gern. § 9 Abs. 1 Nr1BauGB i.Vrn . § 16 und§ 17 BauNVO 
Geschoßfiächenzahl gern.§ 9Abs. 1Nr. 1 iVm. §16 und§17 BauNVO 
max. zu lässige Firsthöhe (Abstandsmass von im Mittel gemessene Schnittkante 
vorhandene natürliche Geländeoberfläche/aufgehendes Mauerwerk - Oberkante 
Dachhaut des Firstes) 

Bauweise. Baug renze 
offene Bauweise gern § 9 Abs. 1 Nr 2 BauGB 1.Vrn. § 22 BauNVO 
Baugrenze§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB iVm. § 23 BauNVO 

Verkehrsfläche 
strassenverkehrsfläche gern. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Planungen Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Sch utz zur Pflege und zur Entwicklung yoo Natur und Landschaft 
Umgrenzung von Flächen für Massnahmen zum Sch utz, zur Pflege und zur 
Entll>icklung von Natur und Landschaft gern. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
Anpflanzungen von Bäumen,sovvie 
Bindungen fü r Bepflanzu ngen und für d ie Erhaltung von Bäumen 
gern . § 9 Abs . 1 Nr. 25 BauGB 

Sonstige Darstellungen und Festsetzungen 
Grenzen des räuml ichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
gern. § 9 Abs. 7 BauGB 
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

1.2.7. Baugestaltung !§ 81 1Nr.1 HBOl 
1.2.7.1. SD/WD/FD SD/WD/FD Sattee/Walrn-/Flachdach 

1.2.8. Nutzungsschablone Baugebiet Zahl der Vollgeschosse 

Grundflächenzahl Geschossftächenzahl 

Bauweise Dachneigung 
Dachform 

Rechtsgrundlagen: 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntm. vom 27.08.1 997, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.06.2004 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatG) in der Fassung der Bekanntm . vom 16.04.1996, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01 .10.2002 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntm . vom 23.01.1990 
- Planzeichenverordnung (P lanV) in der Fassung der Bekanntm. vom 18.1 2.1990 
- Hess. Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntm. vom 18.06.2004 

Textliche Festsetzungen 

·· Gern. '§ 9 1 Nr. 1 BauGB: Es wird gemischte Baufläc he mit ausscnließlicher 
Nutzung durch Wohngebäude festgesetzt 

Gern . § 9 1 Nr.1 BauGB i.Vm. §§ 16 II Nr. 4 u. 18 1 BauNVO: 
Es wird eine zulässige max. Traufhöhe (Schnittkante letzte genehmigte Geländeober­
fläche/aufgehendes Mauerwerk-Oberkante Dachhaut) von 7,00 m ü. A. bergseitig 
(Südseite) festgesetzt 

Gern . § 9 1 Nr.1 BauGB i. V m. § 9 1 Nr. 20 BauGB: 
Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwik­
klung von Natur und Landschaft sind bauliche Anlagen unzulässig. 

Gern . § 9 1 Nr. 20 BauGB: Der Ausgleich (Ausgleichsmaßnahmen für den Ein­
gri ff in Natur und Landschaft durch den Bebaungsplan) wird nach Abstimmung mit 
dem Amt für Umwelt und Naturschutz des Landkreises Marburg-Biedenkopf in 
Geld geleistet Es wird eine Bi lanzierung gern Kompensationsverordnung vom 
01.09.2005 geleistet Die Mittel (Geld) für den Ausgleich sollen in die Maßnahme 
des Ökokontos der Gemeinde Ebsdorfergrund - der Renaturierung der Zwester 
Ohm - einfließen. 

Gern . § 9 1 Nr. 25 a BauGB: Entlang der nördlichen, südlichen und östlichen 
Geltungsbereichsgrenze ist auf den Baugrundstücken im Abstand von 15 m 
ein Laubbaum (Stammumfang mind. 12 bis 14 cm) anzupflanzen. 
Koniferenpflanzungen sind unzulässig. Die Arten sind ausschließl ich der 
Pflanzliste in der Begründung zu entnehmen. 

Gern . §§ 9 1 Nr. 20 und 25 a BauGB: Bei Neu- und Ersatzpflanzungen von 
Gehölzen sind ausschließlich bodenständige einheim ische und standortgerechte 
Arten zu verwenden. Koniferenpflanzungen sind unzulässig . 

Gern . § 9 IV BauGB i. V m. § 81 1 Nr. 1 HBO: . 

Es sind Regenwassernutzungsanlagen, die die Verwendung von Niederschlags­
wasser von den Dachflächen als Brauchwasser im Gebäude und für gärtnerische 
Zwecke vorsehen, zu erstellen. 
Die Kapazität der Zisterne ist mit einem entsprechend dimensionierten Rückhalte­
(20-251/qm Dachfläche) und Speicherraum (20-251/qm Dachfläche) vorzunehmen. 
Der Überlauf der Zisterne ist eine Rigole oder eine Versickerungsmulde einzuführen. 
Für den Bereich der Rigole oder der Versickerungsmulde ist ein vollständiger Boden­
austausch zugunsten einem versickerungsfähigem Bodenmaterial vorzunehmen. 
Für die Errichtung der Rigole oder der Versickerungsmulde ist eine Erlaubnis gern . 
Wasserrecht einzuholen . Jede Rigole oder Versickerungsmulde ist gern . ATV A 138 
zu berechnen. 

Gern. § 9 IV BauGB i. v. m. § 81 1 Nr. 3 HBO: 
Als Einfriedungen sind zugelassen: 
a. Hecken (vgl. Pflanzliste; ein grüner Maschendrahtzaun in der Hecke ist 

zulässig. 
b. Draht- und Stahlrankkzäune mit entsprechender Bepflanzung (vgl. Pflanzliste ). 
Sockelmauen als Grundstückseinfriedungen sind unzulässig. 
Einfriedungen müssen eine Sockelfreiheit von 10 cm erhalten. 

Gern. § 9 IV BauGB i. V m. § 81 1 Nr. 4 HBO: 
Die Stellplätze und die Zufahrten zu den Stellplätzen und Garagen sind in wasserdurch­
lässigen Pflasterungen, oder als wassergebundene Decke anzulegen. 
Die Zahl der Stel lplätze bemißt sich entsprechend der jeweils gültigen Stellplatz- und Ablöse­
satzung der Gemeinde Ebsdorfergrund. 

. -

Gern. § 9 IV BauGB i. V m. § 81 1 Nr. 5 HBO: 
Folgendes Anpflanzen von Bäumen ist vorzunehmen: Je angefangene 200 qm Grundstücks­
fläche ist ein Obstbaum oder heimischer Laubbaum (Stammumfang mind. 12/14 cm ) zu 
pflanzen und zu unterhalten. Die angeführte Pflanzliste in der Begründung ist unbedingt zu 
beachten. 
Koniferenpflanzungen sind unzulässig. 
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als Nutz- oder Ziergärten gärtnerisch anzu­
legen. 
Vorgärten sind als zusammenhängende Grünfläche zu gestalten und zu unterhalten, soweit 
sie nicht von KFZ-Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen in Anspruch genommen werden 
müssen. 

Gern. § 9 VI BauGB wird als "Nachrichtiche Übernahme" aufgenommen: 
1. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist für das Baugebiet eine Löschwassermenge von mindestens 8001/min. auf die Dauer von zwei 
Stunden bereitzustellen . Ein Löschwasserbehälter mit minimal 96 qbm Volumen wird im Bereich des Flurstückes 180/67 der Flur 5 

der Gemarkung V\littelsberg erstellt. 

2. Spätesten s bei Beginn der Nutzung von Gebäuden m uß das Gru ndstück in einer solchen Breite an eine r befahrbaren öffentlichen 
Verkehrsftäche liegen oder an eine solche öffentlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkeh rsfläche ausweisen , 
damit der Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten ohne Schwierigkeite n möglich ist. 

3. Die erfo rderlichen Zugänge, Zufah rten , Au fstell- und Bewegungsflächen sind entsprechen DIN 14090 "Flächen für die Feuerwehr auf 
Gru ndstücken~ spä testens zur Nutzung der Gebäu de auszuführen und zu befestigen 

Gern. § 9 VI BauGB iVm. § 20 DSchG: 
Funde von Bodendenkmälern sind der Denkmalfachbehörde unverzüglich anzuzeigen . 
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